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Der Sammler.
Eine gemeinnützige Wochenschrift,

für Bundten.
Eilftes Stück,

Nachricht wegen der Preisaustheilimg und
der neuen Preisaufgaben der Gesellschaft
landwirtschaftlicher Freunde für den
Bündnerischen Landmann, auf das
Jahr 1782.

'^^aß die Anzahl der Bewerber um die vor einem Jahr
von der Gesellschaft ausgeschriebenen Preise für das erste«

Mal eben nicht groß werden würde, ließ sich leicht voraus
sehen? doch hätte man mehr erwarten sotten, als wirklich
geschehen ist. Einerseits war die Sache für unser Lands

Neu und so zü stigen ohüe Beispiel; sv sehr sich auch an-
derseits die Gesellschaft die Bekanntmachung der Aufgaben,
und die Erläuterung ihrer Absichten dabei angelegen seyn

ließ, so hat sie doch Grund zu glauben, daß solche dem

Landmann aus Mangel der mündlichen Erklärung und

Aufmunterung durch die wohlchrwürdigen Herren Pfarrev
oder andere gutdenkende und vernünftige Männer von Am
sehen in ihren Gemeinden Nicht so bekannt und verständ«

lich gemacht worden sind, als nöthig gsweftN wäre, und

die Gesellschaft auf ihre an sie gerichtete Bitte hätte hoffen
können. Auf keine der aufgegebenen Preisfragen ist eins

Beantwortung eingekommen. Hingegen haben sich zwei

löbliche Gemeinden, laut deneN der Gesellschaft deswegen

zugestellten standhaften Berichten itt Absicht ihrer Sorg»

4t«r Jahrg. L ftlt
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fält und ihres gemeinsamen Fleißes für die Erhaltung und
Verbesserung ihrer Alpen und Gemeinwciden, nach den

Federungen der 2. und Preisaufgabe vom vorigen
Jahre? ausgezeichnet? so daß ihnen die deswegen ausgc-
setzten Preise von der Gesellschaft bei ihrer Zusammenkunft
den 5. Novbr. vorigen Jahrs billiger Weise sind zuerkannt

worden. Neben diesem hat die Gesellschaft zwei außcror-

dentliche Prämien zweien würdigen Männern zugesprochen?

die sich durch nützliche Versuche den Beifall und die Er-
kenntlichkeit der Gesellschaft erworben haben. Der Ueber-

schnß von den der Gesellschaft zu diesem Endzweck landes,

väterlich bewilligten 8 neuen Duplonen ward nach Abzug

einiger geringen Unkosten? zur Vergrößerung der diesiäh-

rigen Prämien anzuwenden beschloßen. Dieser Schluß
der Gesellschaft ist während der letztem Andreas - Jahr-
Markts -Versammlung in Chur Ihren Weisheilen den

Herren Häuptern vorgelegt? und von Hoch - Denenselben

gnädigst bcgnehmigct worden; Diesem Zufolge hat die

Gesellschaft nachfolgende Prämien wirklich ausgetheilt«,

nemlich:

1. Denen Alpgenossen der Alp Sattel einer ehrsamen

Gemeinde Zizers eine Prämie von 2 neuen Duplonen

wegen Säuberung und Räumung eines beträchtlichen Stücks

ihrer Alp welches von so genannten Alprösleinstauden ganz

überwachsen war? durch welche Vorkehrung ihre Alpweide

um mehr als 164z 2 Quadratklafter ist erweitert worden.

2. Einer ehrsamen Gemeinde Fläsch wegen gleich-

falls für die Verbesserung ihrer Alpweide gemeinsam be.

zeigten Fleißes? und deswegen übernommenen Arbeit in
Ausrenkung der schädlichen Trofen und Alpnelkenstauden?

des Acceßit? oder zweite Prämium von 1 neuen Duplone.
Eben
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Eben derselben Gemeinde, wegen angewandtem

Fleiß in Erweiterung und Verbesserung ihrer Gemeinweide,

das Prämium von ; Ducaten.

Die ausführlichere Nachriebt von dem, was diese

zwei benannten Gemeinden zur Erhaltung der Prämien wür-
dig gemacht hat, kann in denen im zten Stücke der gesell-

schaftlichen Verhandlungen eingerückten Berichten nachge-

sehen werden. Wir hoffen, daß ihr Beispiel Nacheiferung
erwecken werde; obschon wir im übrigen nicht glauben

wollen, daß die Vorsorge für die Alpen und Gemeinweiden,
einer sehr wichtigen Besitzung in unserm Lande, so allge-
mein vernachläßiget sey, daß nicht noch mehrere Gemein-
den hätten Anspruch auf die deswegen ausgesetzten Prä-
mien machen können, wenn sie ihre Unternehmungen ».er

Gesellschaft hätten ejnberichten wollen. Die Gesellschaft

hat darum für gut gefunden, diese zwei Aufgaben noch

einmal auszuschreiben, in der Meinung einen heilsamen

Wettstreit unter mehreren Gemeinden, welche einander in
diesen nützlichen Beschäftigungen zu übertreffen suche»

würden, zu erregen, zu welchem Behuss sie jeden für daS

Vaterland überhaupt und seine Gemeinde insbesondere

wohldenkenden Mitbürger aufs neue auffordert, überzeugt

daß die zwei vorbenannten Gemeinden die erworbenen Prä-
mien hauptsächlich der wirksamen Aufmunterung des Herrn
Landammann und Podesta Marin in Zizers und des jün-

gern Herrn Pfarrer Banff in Fläsch zu verdanken haben,

die beide deswegen auf eine rühmliche Weise bemüht ge-

wesen sind. Vorgemeldte Gemeinden haben auch darinn
ein nachahmungswürdiges Beispiel gegeben, daß sie die

ihnen zugefallenen Prämien zn neuen Verbesserungen an-

zuwenden beschlossen haben.

4. Als eine außerordentliche Ermunterungsprämie hat
die Gesellschaft dem wohlehrwürdigen Hrrrn Ioh. Evan-

gelista
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gelista Bertsch, Caplan in Vals welcher der Gesellschaft

ehedem die Beschreibung der von ihm selbst erprobten künst-

lichen Ausbrütung junger Hühnlein durch die Ofcnwärme

mitgetheilt hatte, zum Zeichen ihrer Erkenntlichkeit, und

um ihn zu nützlichen Untersuchungen, so viel an ihr steht,

ferner aufzumuntern, einen Dueaten zuerkannt, und ihn
zu ihrem außerordentlichen Mitglied ernennt.

5. Dem wohlehrwürdigen Herrn Dominikus Zvdrell,

Pfarrer zu Kästris, unserm außerordentlichen Mitgliede,
hak die Gesellschaft feiner nützlichen Versuchen wegen in
Anbauung und Zubereitung eines innländlschen Tabaks,

wovon er der Gesellschaft wohlgerathene Muster vorgezeigt

hatte, als ein Merkmal ihres Be-falls und zu fernerer

Ermunterung, eine Prämie von 1 Ducaten zuerkannt.

Die Gesellschaft hat von diesem Herrn die Versicherung

erhalten, daß er seine Versuche und Verfahrungsart der

Gesellschaft mittheilen werde, um solche bei dem Mangel
an brauchbaren Anleitungen, besonders was die Zubereitung
des Schnupftabaks anbetrift, zum gemeinen Gebrauch

für jeden Landmann, der sich dieses Bedürfniß selber vcr-

schassen will, bekannt zu machen.

In der Hoffnung, daß, durch das vorjährige Beispiel

aufgemuntert, die Bewerbung um die diesjährigen Preise

und Belohnungen sich vergrößern werde, macht die Gesell-

schast hier zugleich die Aufgaben für das gegenwärtige

;Mte Jahr bekannt:

l. Wer der Gesellschaft die beste gründliche Nach-
richt und Beschreibung von denen den Alp-
weiden schädlichen Pflanzen, Unkraut oder Ge-

sträuchen, die entweder die Weide schmälern, oder der

Gesundheit des Viehs, oder der guten Beschaffenheit der

Molken nachcheilig sind, nebst einer auf Vernunft oder

Wirklich? ErfahrungMründetw Anleitung, wie die-
selben
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selbem am leichtesten auszurotten, und nach

der Verschiedenheit jeder besondern Art staudhaft zu ver-

tilgen seyen einsenden wird, erhält einen Preis von 2

Dncaten. Einer zweiten Schrift über eben denselben Ge-

genstand, die jener an Gründlichkeit und Vollständigkeit

am nächsten kommen wird, wird das Acccßit oder zweite

Prämium von r Dncaten zuerkannt werden. Es wäre zu

wünschen daß Jemand, der mit botanischen Kenntnissen

versehen wäre, diesen Gegenstand zu bearbeiten übernehmen

möchte; doch müssen auch die gemeinen in jeder Gegend

üblichen Benennungen der anzuführenden Gewächse ange-

zeigt werden.

2. Diejenige Gemeinde, oder Terze einer Gemeinde,

welche dieses Jahr die nützlichste und wichtigste
Verbesserung an ihrer Alpweide, oder an einem

Stucke derselben, sey es in Aufräumung und Erweiterung
der Weide, durch Ausrottung des unnützen und schädlichen

Gesträuches, oder Vertilgung verderblichen Unkrautes, oder

durch Einzäunung und Verbesserung eines Stückes zu

einer Alpwicscn, um im Nothfall einen Vorrath an Heu

zu haben, oder auf andere Weise unternehmen und aus-

führe -, wird erhält eine Prämie von 2 neuen Louisd'or,
und die ihr in nützlichen Veranstaltungen, oder Unterneh-

numgen am nächsten kommen wird das Acceßit von r
neuen Louisd'or.

z. Derjenigen Gemeinde, welche die nützlichste und

ansehnlichste Verbesserung einer Allmein odev
Geinein weide, es sey in Auftrocknung fumpfigter Rie-
der, in Ausreutung des Gesträuchs, oder in Anpflanzung

nutzbarer Bäume ausführen, oder auf andere Weise eine

Einrichtung treffen wird, die zur Vermehrung und Ver»
besserung der Weide, oder besserer Benutzung des BodenS

dient, ist eine Prämie bestimmt von 2 Dncaten, und einer

andern das Acceßit von 1 Dncaten. Bei
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Bei der zweiten und dritten Aufgabe ist unumgäng-

sich nothwendig, daß der Bericht von obrigkeitlichen Per-
sonen der Gemeinde durchgesehen, bestätiget und unter-
zeichnet sey. Es muß deutlich angemerkt werden, worinn
die Veranstaltung oder Verbesserung bestehe, wie groß

z. E. das Stück Weide sey,- welches verbessert worden ist,

worinn die Arbeit bestanden habe, in wie viel Zeit und

Mit welcher Anzahl von Leuten solche ausgeführt worden sey.

4. Wer der Gesellschaft das beste durch die Erfahrung
bewährte Heilmittel, oder die beste Heilmethode,
auch Verwahrungsmittel gegen die gefährliche und

vielen Schaden verursachende Krankheit des Viehes der

Koth genannt, sonst auch der fliegende Brand,
nebst einer deutlichen Beschreibung von den Ursachen, dem

Sitz, der Beschaffenheit und Verschiedenheit dieses Uebels,

sowohl nach der Einsicht an lebendigen, als aus geöfneten

Thieren mittheilen wird, bezieht einen Preis von Louisd'or;
ein anderer das Acceßit von einem halben Louisd'or. Wenn

noch mehrere Schriften über diesen Gegenstand einkommen,

gesetzt daß sie auch nur die eine oder die andere dieser Fodc-

rungen erfüllen, so werden zwei der besten nach jenen jede

mit einem Kronenthaler belohnt werden.

Die Gesellschaft hat sich gewundert, daß auf diese

voriges Jahr schon ausgeschriebene Frage keine Beantwor-

tung eingelösten ist, eine schriftliche Bestätigung des schon

anderswo erwähnten Vorbanungsmittels, des Blutlassens

nemlich, ausgenommen, die aber nicht die Erhaltung eines

Preises zur Absicht haben konnte, da sie ihr erst lange

nach verflossenem Termin zugesandt worden ist. Indessen

da die Aufklärung dieser Krankheit, und eine zuverläßige

Heilart derselben, d?" mehresten Landwirthen unsers Lan«

des angelegen seyn muß, so hat sie solche noch einmal aus.

.geschrieben, in der Hoffnung diesmal wenigstens ihre Ab-
sicht
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ficht einigermaßen zu erreiche«. Wir könne« bei dent
Maiigel an wahren und geschickten Viehärzten in unserm
Lande freilich nichts anders, als empyrische Curarten und
Erfahrungen erwarten, aber kein Vernünftiger wird die»
sen allen Nutzen absprechen, den man gewiß daraus zu
ziehen im Stande ist, sobald man fie recht zu gebrauchen
und zu beurtheilen weißt. Es lasse sich also Niemand da.
durch, daß er nicht vollkommene Kenntniß von den Ursa»
chen und der eigentlichen verborgenen Beschaffenheit des
Uebels, und der Art wie die gebrauchten Mittel in dem»
selben gewirkt haben, befitzt, davon abhalten, uns mit
seinen Beiträgen darüber zu unterstützen, wenn sich nur
seine Nachrichten und Behauptungen auf wirkliche Vor»
fälle und Erfahrungen gründen. Auch ist es uns eben so

wichtig, Nachrichten von mißlungenen, als von glücklich
abgeloffenen Euren zu erhalten, weil erst aus dieser Ver»
gleichung der wahre Werth und die Zuverläßigkeit eines
vorgeblichen Mittels bestimmt und festgesetzt werden kann.

5. Es ist wie bekannt in einigen Gemeinalpen unsers
Landes üblich, daß bei der Meßzeit die Milch der gemein»
schaftlichen Haabe nur von einer Melke gemessen, und zu
dem Ende hin, damit fich die Milch indessen sammle,
das Vieh beinahem 24 Stunden ungemolken gelassen wird;
auf andern hingegen ist die Einrichtung gemacht, daß die
Kühe zur gewohnten Zeit gemolken werden, hingegen die
Milch vom Morgen und vom Abend jedesmal gemessen,
und nach dem Resultat dieses doppelten Maaßes die Ver-
theilung des Alpnutzens für jeden Eigenthümer gemacht
wird. Die letzte Weise ist unstreitig die bessere, und ge-
setzt daß fie etwas mehr Mühe erfodere, der ersten in allweg
weit vorzuziehen. Die Enge des Raums verstattet nicht,
die Vortheile und Nachtheile der einen und der andern
Uebung hier beizubringen, wir gedenken aber diesen Mangel
nächstens im Sammler zu ersetzen; fie find übrigens auf-
fallend, und die beibehaltene Gewohnheit, nach dee erster»
Weise zu verfahren, ist ein deutlicher Beweis, wie wenig;
man überhaupt geneigt sey, eine angenommene schlechte?
Gewohnheit gegen eine bessere zu vertauschen. Denen Ge»
meinds-oder Alp-Genossen also, welche durch eine Abän-/
derung in diesem Stück ihrer Alpordnung ein Beispiel geben,
folglich die Einrichtung treffen und festsetzen
werden, daß von nun an die Milch von 24
Stunden in zweien malen gemessen wird,
find zwei neue Lomsd'or von der Gesellschaft bestimmt.

Es
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Es ist zu wünschen, aber kaum zu erwarten, daß mehrere
Alvgenoßschaften welche im Fall sind eine so heilsame Ver-
vrdliung zu machen, sich sogleich dazu entschließen und ver-
einigen werde»/ gesetzt aber daß es geschehen sollte, so

wird sich dennoch jede eines Prämiums von i Louisd'or
oder 2 Ducaten von der Gesellschaft zu versehen haben.

Neben diesem hat die Gesellschaft auch außerordentliche
Prämien des Fleißes oder gemetnnützlicber Beiträge aus-
zutheilen sich vorbehalten, besonders dcncnjcnigen, welche
der 6ten Aufgabe vom vorigen Jahr zu eutjprechen suchen
werden.

In Absicht auf die Bewerbung um die Prämien, und
ihre Äustheilung foil eben dieselbe Ordnung beobachtet
werden, wie voriges Jahr ; man kann darüber die vorjäh-
rige Nachricht, oder das i6te Stück des Sammlers vom
vorigen Jahr nachsehen. Die schnftlichen Berichte oder

Beantwortungen müssen der Gesellschaft spätestens bis Ende
Weinmonats eingesandt werden.

Wir finden nöthig zu erklären, daß auch Mitglieder
der Gesellschaft sich um die Preise bewerben können, sie

müssen aber eben fo wie andere unbekannt Und unentbeckt

zubleiben suchen, bis das Zedelchen mit der Devise, worinn
der Name des Verfassers steht, erbrochen wird, welches
nur dann geschieht, wenn einer Schrift ein Preis zuerkannt
worden ist; denn im Fall sich ein Verfasser nennte, könnte
seine Schrift nicht in den Wettstreit kommen.

Wir bedienen uns dieser Gelegenheit, die Preisaufgabe
eines Ungenannten, welche der Gesellschaft zur Bekannt»
machnng eingesandt worden ist, anzukünden:

Praetifche Anleitung, wie mit den we-
nigst möglichen Unkosten eiuVersuch zu einer
innländischen Tuchfabrik in Bünden ge-
m acht wer den kön nte. Der Verfasser muß anzeigen,

zu was für einer Art Tüchern unsere Wolle gebraucht, ww sie

gefponnen werden sollte, wo Tuchweber und Tuchschcerer
herzunehmen wären, und wie man sich in allen übrigen Stü-
cken dazu einzurichten hätte. Der besten Abhandlung hierüber
wird ein Preis von -Ducaten, unter Gewährleistung
der Geselljchaft versprochen an welche die Beantwortung
bis in die Mitte des Aprils muß eingesandt werden, damit
die Eröfnung bei nächster Hauptversammlung im May ge»

schehen könne.
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